
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2019/4/16 VGW-
031/089/2592/2019

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.2019

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

16.04.2019

Index

90/02 Führerscheingesetz

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

FSG 1997 §1 Abs3

FSG 1997 §37 Abs1

FSG 1997 §37 Abs4 Z1

ZustG §17 Abs1

ZustG §17 Abs2

ZustG §17 Abs3

VStG 1997 §45 Abs1 Z2

Rechtssatz

Zwar 7ndet sich in § 17 Abs. 3 ZustG eine sog. „Zustell7ktion“, wonach hinterlegte Schriftstücke mit dem ersten Tag der

Abholfrist als zugestellt gelten; eine gesetzliche Verp=ichtung zur umgehenden Behebung von Schriftstücken 7ndet

sich jedoch nicht. Vielmehr können Schriftstücke innerhalb der – mindestens zweiwöchigen – Hinterlegungsfrist nach

Belieben behoben werden.

Schlagworte

Lenkerberechtigung; Entziehung; Bescheid; Zustellung durch Hinterlegung; Abholfrist; subjektive Tatseite; subjektive

Vorwerfbarkeit; Verschulden

Anmerkung

VwGH v. 24.7.2019, Ra 2019/02/0115; Aufhebung
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